
 

 

 

 

 

 

Leitfaden für das Lernen von zuhause 

(Teilschließung, Schulschließung) 

Allgemeines 

− Die aktuellen Stundenpläne behalten ihre Gültigkeit und dienen der Organisation und 

Strukturierung des Tagesablaufs. 

− Beim Lernen von zuhause werden alle Fächer unterrichtet. 

 

Des Weiteren gilt Folgendes: 

Schülerinnen und Schülerinnen 

− sind an die allgemeine Schulpflicht gebunden. Das heißt, sie sind zur Anwesenheit 

und Teilnahme am Unterricht verpflichtet und die gestellten Aufgaben sind 

termingerecht zu erfüllen. 

− melden sich morgens beim jeweiligen Fachlehrer / der jeweiligen Fachlehrerin über 

die schul.cloud zum Unterricht an. 

− halten sich bei den Video-, Audio- bzw. Schreibkonferenzen an die geltenden Regeln. 

− wenden sich an ihre Lehrerinnen und Lehrer, wenn es Probleme mit dem zu 

bearbeitenden Stoff oder der Technik gibt. 

− beachten die geltenden Bestimmungen des Datenschutzes und des 

Persönlichkeitsrechts: Es ist verboten, ohne Einverständnis der Teilnehmer 

Mitschnitte von Video- oder Audiokonferenzen anzufertigen! 

 

Erziehungsberechtigte 

− entschuldigen im Krankheitsfall ihren Sohn / ihre Tochter im Sekretariat. 

− wissen, dass die Schulpflicht gilt und ihr Sohn / ihre Tochter zur Teilnahme am 

Unterricht zu den vorgegebenen Zeiten verpflichtet ist. 

− unterstützen ihre Kinder bei (technischen) Problemen. 

− wenden sich über die E-Mail-Adressen der Schule bei Problemen zuerst an die 

betreffenden Lehrerinnen und Lehrer. 

 

 

 


